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Regelung für Munitionsversager 

 

Zur Präzisierung der Sportordnung 2026 wird festgelegt: 

 

2.7.3 Munitionsversager  

 

Munitionsversager werden anerkannt, wenn: 

1. ein Geschoss im Lauf stecken bleibt; 

2. der Hahn entspannt ist und im Patronenlager eine Patrone steckt, die 

einen Eindruck des Schlagbolzens zeigt. 

 

Ein Munitionsversager berechtigt nicht eine „Auszeit“ 

anzumelden. 

 

 

Diese Mitteilung gilt ab Veröffentlichung bis zum 31.12.2026. 


